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 Veröffentlicht am 24.02.1988

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §4 Abs5;

Rechtssatz

Die Meldep9icht nach § 4 Abs 5 StVO tri:t den Lenker bereits dann, wenn er nach den Umständen des Falles vom

Verkehrsunfall mit Sachschaden Kenntnis haben muss, was dann zweifelsfrei gegeben ist, wenn er sich dessen bewusst

ist, einen Leitp9ock überfahren zu haben, weil er diesfalls annehmen muss, dass mit dem Überfahren eine

Beschädigung des Leitp9ocks verbunden ist. Eine Möglichkeit einer Besichtigung eines eventuellen Schadens ist nicht

Voraussetzung der Meldepflicht.

Schlagworte

Meldepflicht
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